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VertreterInnen von Kommunen, der evangelischen Kirche, Gewerkschaften, Nichtregierungs-
organisationen und Unternehmen zusammenwirken, geht genau in diese Richtung. […]

Seit Jahrzehnten haben die Bürgerbewegungen gegen Atomenergie, Atomwaffen und für
den Erhalt unserer Umwelt die deutsche Politikdebatte mitgeprägt. Die sozialen Bewegungen
in Deutschland haben jetzt die Aufgabe und die Chance, den Atomausstieg zu erreichen und
eine neue Energiepolitik einzuleiten. Die Veranstalter des Kongresses wollen dem Impuls in
diese Richtung zusätzliche Kraft geben und werden weiter zusammenarbeiten.

Potsdamer Appell

für die Annullierung aller Urteile der NS-Militärgerichtsbarkeit
und der Sondergerichte vom 17. Februar 1996

(Wortlaut)

Aus der Sorge heraus, daß die Einrichtung eines neuen Gedenktages für die Opfer des NS-Regi-
mes als eine (weitere) Maßnahme zur Entsorgung von Vergangenheit dienen könnte, haben
Teilnehmer der Tagung „Vom Kaiserheer zur Bundeswehr“ am 17. Februar d.J. in Potsdam ei-
nen sog. Potsdamer Appell verabschiedet. In der Folge gründete sich ein Aktionsbündnis Pots-
damer Appell, um die Erklärung, die u.a. vom Wehrmachtsdeserteur Ludwig Baumann und den
Militärhistorikern Manfred Messerschmidt und Dr. Otto Hennicke unterstützt wird, zu verbrei-
ten. Aus Anlaß der erneuten Befassung von Gremien des Bundestages mit der Rehabiliterung
von Wehrmachtsdeserteuren hat sich das Bündnis Anfang Mai in einem offenen Brief an die Par-
lamentspräsidentin und die Abgeordneten gewandt und auf den Appell hingewiesen. D. Red. 

Dem Gedenken müssen Taten folgen!  NS-Justiz nicht verurteilt, die Opfer der NS-Militär-
gerichtsbarkeit warten auf die längst überfällige Rehabilitierung und Entschädigung.

In den letzten Wochen wurden in der Öffentlichkeit viele mahnende Worte zum Gedenken
an die Opfer des Nationalsozialismus gesprochen.

Es besteht die Gefahr, daß der 27. Januar  –  als Gedenktag für die Opfer des Nationalsozia-
lismus  –  die Öffentlichkeit in und außerhalb Deutschlands beruhigt und zur „Gedenkroutine“
verkommt, wenn diesen Worten keine politische Handlungen zugunsten der Opfer folgen.

Wir fordern von den Verantwortlichen, daß dem Gedenktag politische Handlungen
folgen, die über anerkennenende Worte hinausgehen:

- Unrechtserklärung aller Urteile der NS-Militärjustiz und der Sondergerichte durch den
Bundestag.

- Rehabilitierung der NS-Militärjustizopfer durch eine Erklärung des Bundestages (analog
der Erklärung für Opfer des SED-Unrechts (1. SED-Unrechtsbereinigungsgesetz)).

- Finanzielle Förderung der geschichtlichen und politischen Aufarbeitung der NS-Unrechts-
justiz.

- Entschädigung nach den Grundsätzen des Bundesentschädigungsgesetzes.
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- Kennzeichnung (Gedenktafel, Denkmale etc.) von Orten des NS-Justizunrechts, ein-
schließlich des Berliner Reichskriegsgerichts, als Orte des Gedenken an die Opfer.

Bis heute sind ganze Opfergruppen (Kriegsdienstverweigerer, Homosexuelle, Deserteure,
deutsche und im Ausland lebende ZwangsarbeiterInnen, sogenannte Asoziale, Euthanasie-
Geschädigte, Psychiatrie-Opfer, KommunistInnen u.a.) von der gesetzlichen Leistung des Bun-
desentschädigungsgesetzes ausgegrenzt. Diese Opfergruppen haben kaum eine Lobby, fin-
den kein politisches Gehör, bleiben mit ihren Forderungen nach Entschädigung und Rehabili-
tierung allein. Wie ernst nehmen die Verantwortlichen ihre Verpflichtung, die längst überfälli-
ge moralische und rechtliche Anerkennung der Opfer umzusetzen?

Die Rolle der NS-Justiz kam in den offiziellen Reden zum Gedenktag am 27.1.1996 nicht zur
Sprache.

Die NS-Terrorjustiz hat über 46 000 Todesurteile zu verantworten. Sie wurde vom Bundes-
gerichtshof (BGH) als „Blutjustiz“ bezeichnet. Bis heute ist von deutschen Gerichten kein einzi-
ger NS-Jurist rechtskräftig verurteilt worden.

Von den etwa 3 000 NS-Militärjuristen wurden über 30 000 Todesurteile unterzeichnet, die
mehr als 20000 Menschen das Leben kosteten. Es waren dies Urteile u.a. wegen sogenannter
„Wehrkraftzersetzung“, wegen Hoch- und Landesverrates, angeblicher Spionage, unterstell-
ter Feindbegünstigung und Fahnenflucht.

Die Urteile des „zivilen“ Volksgerichtshofs führten in diesem Zeitraum zu 5191 Exeku-
tionen.

Die aktuelle Forschung beweist die Mittäterschaft der deutschen Wehrmacht beim Genozid
an den europäischen JüdInnen und bei anderen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Unbe-
stritten ist, daß die Urteile der Militärjustiz institutionalisiertes Unrecht und ihre Gerichte Ter-
rorinstrumente der Nazi-Diktatur waren. Die Militärrichter haben massenhaft Todesurteile ge-
fällt, ohne dazu gezwungen worden zu sein.

Kein Richter der Militärjustiz (Juristen und Offiziere) wurde nach dem Zweiten Weltkrieg
verurteilt. In der bundesrepublikanischen Politik und Verwaltung kamen viele ehemalige Mi-
litärrichter wieder in höchste Positionen: z.B. der ehemalige Marinerichter und Ministerpräsi-
dent von Baden-Württemberg, Hans Karl Filbinger, oder der ehemalige Militärjurist und Rek-
tor der Universität Marburg Erich Schwinge und Werner Hülle, Oberlandesgerichtspräsident
in Oldenburg, u.a.

Vom Reichskriegsgericht, dem höchsten Militärgericht  –  dort befindet sich heute das Berli-
ner Kammergericht und der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofes  –  wurden nachweisbar
1189 Todesurteile ausgesprochen, von denen 1049 vollstreckt wurden. ( Zum Vergleich: Im Er-
sten Weltkrieg wurden 48 Soldaten auf Grund von Militärgerichtsurteilen hingerichtet.)

Vor dem Reichskriegsgericht wurden bis August 1944 zentral alle Verfahren gegen Kriegs-
dienstverweigerer geführt. Über 260 wegen ihrer Überzeugung zum Tod Verurteilten, wurden
hingerichtet.

So wurden z.B. am 9. August 1943 zusammen mit Franz Jägerstätter 16 Kriegsdienstverwei-
gerer im Zuchthaus Brandenburg geköpft.

Die angemessene Markierung der Orte der verbrecherischen Wehrmachtgerichtsbarkeit ist
längst überfällig!

Wie wenig ernst das Gedenken von offizieller Seite genommen wird, zeigen die Auseinan-
dersetzung um die Anbringung der Gedenktafel im Sommer 1995 für den österreichischen
Kriegsdienstverweigerer Franz Jägerstätter und um die Gedenktafel für alle Kriegsdienstver-
weigerer am Gebäude des ehemaligen Reichskriegsgerichts 1989 in Berlin. 




